
 

 
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

301-1 Richtergesetz des Freistaates Sachsen (SächsRiG) 
 

1. Aktualisierung 2012 (1. Januar 2012) 
 
 
Das Richtergesetz des Freistaates Sachsen wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Anhebung der Alters-
grenzen und zur Änderung weiterer beamtenrechtlicher und hochschulrechtlicher Regelungen v. 4. Okto-
ber 2011, SächsGVBl. S. 380, mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 5 Altersgrenze 

(1) Der Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit tritt 
mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem er 
das 65. Lebensjahr vollendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2)-(3) ... 
(4) Ein Richter auf Lebenszeit, der das 60. Le-

bensjahr vollendet hat und schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 3022, 3056) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist, 
ist auf seinen Antrag in den Ruhestand zu verset-
zen. 

neu 
 
§ 5 Altersgrenze 

(1) Der Richter auf Lebenszeit tritt mit Ablauf des 
Monats in den Ruhestand, in dem er das  
67. Lebensjahr vollendet. Der Richter auf Lebens-
zeit, der vor dem 1. Januar 1947 geboren ist, tritt 
mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem 
er das 65. Lebensjahr vollendet. Der Richter auf 
Lebenszeit, der nach dem 31. Dezember 1946, 
aber vor dem 1. Januar 1964 geboren ist, tritt 
mir Ablauf des Monats in den Ruhestand, in 
dem er das nach nachfolgender Tabelle maß-
gebliche Lebensalter vollendet: 

Richter des 
Geburtsjahrgangs 

Lebensalter 

1947 65 Jahre und 1 Monat 
1948 65 Jahre und 2 Monate 
1949 65 Jahre und 3 Monate 
1950 65 Jahre und 4 Monate 
1951 65 Jahre und 5 Monate 
1952 65 Jahre und 6 Monate 
1953 65 Jahre und 7 Monate 
1954 65 Jahre und 8 Monate 
1955 65 Jahre und 9 Monate 
1956 65 Jahre und 10 Monate 
1957 65 Jahre und 11 Monate 
1958 66 Jahre 
1959 66 Jahre und 2 Monate 
1960 66 Jahre und 4 Monate 
1961 66 Jahre und 6 Monate 
1962 66 Jahre und 8 Monate 
1963 66 Jahre und 10 Monate 

 (2)-(3) (unverändert) 
(4) Ein Richter auf Lebenszeit, der das 60. Le-

bensjahr vollendet hat und schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Au-
gust 2010 (BGBl. I S. 1127, 1130) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist, ist 
auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen. 
 



 

 
 

-- 
 

§ 62 Übergangsregelung zur Anhebung der  
Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand 

(1) Für Richter, denen Altersteilzeit nach  
§ 8c oder bis zum 31. Dezember 2011 Urlaub 
ohne Dienstbezüge bis zum Beginn des Ruhe-
standes nach § 8a Abs. 1 Nr. 2 bewilligt worden 
ist, gelten für den Ruhestand die Altersgrenzen 
des § 5 in der am 31. Dezember 2011 geltenden 
Fassung. 

(2) § 168 Abs. 4 SächsBG gilt entsprechend. 
 

 
 


